III.

Satzung zur Änderung der Wahlordnung für die Kirchenverwaltungen der gemeindlichen  kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVWO) 
in der Fassung vom 1. Juli 1988 vom 5. März 1997 


§1 


Die Wahlordnung für die Kirchenverwaltungen der gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayerischen (Erz-)Diözesen (GStVWQ) in der Fassung vom 1. Juli 1988 (ABl. Bamberg 111[1988] 162 – 169; KWMBl I S 227) wird wie folgt geändert:

1. § 2 [Wahlausschuss - Bildung, Zusammensetzung] wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz II Nr. 2 werden nach dem Wort „Kirchenverwaltung“ die Worte „aus ihrer Mitte“ eingefügt. 


b) In Absatz II Nr. 3 werden nach dem Wort „Pfarrgemeinderat“ die Worte „aus seiner Mitte“ eingefügt. 

2. § 3 [Wahlvorschläge] wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz II Satz 2 wird das Wort „zehn“ durch das Wort „fünf“ ersetzt. 


b) Absatz III Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(III) Ergibt sich aus der Summe der Wahlvorschläge eine Liste, die nicht mindestens die doppelte Anzahl der zu Wählenden enthält, so ergänzt der Wahlausschuss die Vorschlagsliste erforderlichenfalls in der Weise, dass die Zahl der Bewerber wenigstens um 50 v. H. größer ist als die Anzahl der zu Wählenden.“ 

c) In Absatz IV Satz 1 werden die Worte „erstellen Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat in einer gemeinsamen Sitzung“ durch die Worte „erstellt der Wahlausschuss“ ersetzt. 


3. In § 6 [Stimmabgabe zur Wahl]
Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „Die Wähler geben“ durch die Worte „Sofern eine Liste der Wahlberechtigten nicht zur Verfügung steht, geben die Wähler“ ersetzt. 


4.  In § 9 [Wahlergebnis — Feststellung, Mitteilung]
Absatz IV werden nach dem Wort „Wahlergebnis“ die Worte „wird vom Wahlausschuss festgestellt und“ eingefügt.


5. In § 10 Einspruch und Beschwerde Absatz II Satz 3 2. Hs. entfallen nach der Abkürzung „CIC“ der Schrägstrich und die Zahl „1983“. 
§2 


(1) Diese Satzung tritt am 1. Juli 1997 in Kraft. 


(2) Sie ist gemäß Art. 5 Abs. 2 Satz 2 und 1 KirchStG spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten den zuständigen Regierungen der Bayerischen Regierungsbezirke vorzulegen. 

